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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

21.02.1985 

Geschäftszahl 

84/16/0019 

Rechtssatz 

Zu den sonstigen Leistungen iS dieser Bestimmung gehören auch alle Leistungen, die der Käufer für den 
Verkäufer an Dritte leistet, um das Kaufgrundstück erwerben zu können und deren Einbringung in einem 
unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem Erwerb des Grundstückes steht (Hinweis E 19.6.1969, 
1247/68, VwSlg 3929 F/1969). 


